
N i e d e r s c h r i f t  

der 10. Sitzung des Kreistages des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. am Freitag, 30. Oktober 2015, 
14.00 Uhr, im Saal des Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf. 
________________________________________________________________________________ 
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Hollweck Siglinde 
Dr. Hundsdorfer Martin 
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Jung Erwin 

Kellermeier Josef 
Köstler Josef 
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Meyer Michael 
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Reischl Markus 
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Schmid Martin 
Späth Erna 
Stehrenberg Johanna 
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Weidinger Regina 
Wild Wolfgang 
Wolf Adolf 

4. entschuldigt fehlen die Kreisrätinnen/Kreisräte: 
Dr. Bärtl Wolfgang 
Ernst Ferdinand 
Füracker Albert, MdL 
Hoerkens Helga 
Karl Alois, MdB 
Klein Stilla 
Meier Eduard 
Schierl Barbara 
Werner Ilse  

 



6. die Juristen: 
Merk Daniel 
Dr. Pfohl Gerhard 

 

7. die Kreisbediensteten:  
 Hadwiger Roland 

Herrmann Ursula 
Hofbeck Jutta 
Iberl Werner  
Mederer Markus 
Pruy Stefan 
Ried Hans 
Dr. Sperber Heinz 

 

8. Zu TOP A 3:  
Diakon Detlef Edelmann, Diakonisches Werk Altdorf-Hersbruck-Neumarkt e. V. 

9. Vertreter der Presse 

10. Schriftführerin: 
Stark Rosa 
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A) Öffentlicher Teil 

Der Vorsitzende eröffnet die 10. Sitzung des Kreistages des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. und 
begrüßt die anwesenden Mitglieder des Kreistags. Er stellt die Ordnungsmäßigkeit der Ladung 
fest. Es wurde fristgerecht geladen. Einige Kreisrätinnen und Kreisräte haben sich für diese Sit-
zung entschuldigt. Die Beschlussfähigkeit des Kreistages ist dennoch gegeben.  

Auf die Frage des Vorsitzenden, ob Einverständnis mit der Tagesordnung besteht, meldet sich 
Kreisrat Mayer zu Wort. Er habe einen Antrag zur Geschäftsordnung, den TOP A 6 betreffend. 
Beim TOP A 6 gehe es um Zuschüsse zur Denkmalpflege zur Sanierung der Klosteranlage 
Plankstetten, Bauabschnitt II, und geschätzten Kosten von 18,5 Mio. €, wozu der Landkreis 0,5 
Mio. € gemäß Beschlussvorschlag in 5 Jahresraten beitragen soll. Es sei auch festgehalten, dass 
diese Mittel zur Stärkung der gemeindlichen Eigenmittel verwendet werden könnten. Gemeint 
sei damit, im Rahmen der Städtebauförderung. Das Anliegen von Kreisrat Mayer ziele darauf, 
dass statt der heutigen Beschlussfassung lediglich eine Beratung über TOP A 6 stattfinden soll. 
Er sei mit den übermittelten Unterlagen nicht einverstanden. Dies habe er auch von anderen 
Kreistagsmitgliedern so verstanden. Die zugesandten Unterlagen hält er für unzureichend und 
intransparent. Z. B. sei für diese 18,5 Mio. € ein Finanzierungsplan vorgelegt worden, in denen 
aber an mehreren Stellen stehe, dass noch Finanzierungslücken vorhanden seien. Wenn man die 
Zeilen genauer durchgehe stelle man fest, dass der Kindergarten, der für 1,7 Mio. € auch mitge-
baut werden soll, an zwei Stellen aufgeführt sei, also doppelt gerechnet werde. Eine Kosten-
schätzung wie bei anderen Großbauten, in denen Baukosten verschiedenen Gebäudeteilen zuge-
ordnet werden könnten, fehle. Es fehle auch eine schriftliche und eine planerische Darstellung 
der zu erstellenden oder zu sanierenden Gebäude, und, worauf Kreisrat Mayer hinweisen will, es 
fehle jede Trennung von Altbau und Neubauten. Der Landkreis soll einen Zuschuss geben zur 
Denkmalpflege. Dagegen sei nichts einzuwenden. Dabei handele es sich um eine Landkreisauf-
gabe. Das gehe voll in Ordnung und werde von ihm gut geheißen. Aber Denkmalpflege sei aus 
seiner Sicht zu verstehen als Sicherung des vorhandenen Gebäudebestandes und um Altgebäude 
zu restaurieren. Aber nicht als Neubau. Was ebenso fehle sei eine rechtliche Klärung, ob der 
Landkreis einen Beschluss fassen dürfe in dem Sinne, dass die Mittel verwendet werden könnten 
zur Stärkung der gemeindlichen Mittel im Rahmen der Städtebauförderung. Das eigentliche Mo-
tiv, das er bitte zu verstehen, sei folgendes: In Berching habe man eine Altstadtsanierung auf den 
Weg gebracht, aber es passiere seit Jahren nichts, in vier Jahren nichts.  

Der Vorsitzende weist Kreisrat Mayer darauf hin, dass es nicht um die Stadt Berching gehe. 
Man berate heute im Kreistag. 

Kreisrat Mayer erklärt, der Kreistag trage indirekt zur Städtebauförderung bei und helfe dazu, 
Mittel zum Kloster Plankstetten umzuleiten. Die Begründungen, die von der Landkreisverwal-
tung vorgebracht würden, nämlich es handele sich beim Kloster Plankstetten um ein spirituelles 
Zentrum, könne nicht Grundlage für eine solche Beschlussfassung sein. Die zweite Begründung, 
die Sanierungsmaßnahmen brächten den Handwerksbetrieben im Landkreis und der näheren 
Umgebung viele Aufträge – auch viele Altbausanierungen in der Stadt selbst würden mindestens 
ebensoviel Aufträge bringen, wenn nicht gar mehr. Als Drittes werde herausgestellt, dass die 
klösterlichen Betriebe ein Vorbild für den ökologischen Landbau seien. Wenn man den ökologi-
schen Landbau auszeichnen wolle, hätten die Landlbauern schon längst eine Belobigung ver-
dient. Nochmalig, Kreisrat Mayer wolle nur, dass heute noch kein Beschluss gefasst werden 
müsse, sondern dass man nochmalig in die Beratung eintrete und vollständige Informationen 
vorgetragen werden. Er sei der Meinung, ein Beschluss aufgrund dieser Problematik habe viel zu 
tun mit der Selbstachtung des Kreistages, der Wertschätzung, mit der der Kreistag in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen werde. Man könne sich sehen lassen. Der Landkreis sei nahezu schul-
denfrei, erhebe die niedrigste Kreisumlage, er achte darauf, dass die Müllgebühren niedrig blie-
ben. Er dürfe nicht in den Geruch kommen, dass der Kreistag nur abnicke, was andernorts ver-
einbart werde. Kreisrat Mayer weist nochmals darauf hin, dass ein Großteil der geschätzten Bau-



kosten für Neubauten vorgesehen sei. Städtebauförderung sei ein Zuschussmodell für die Mittel-
punktorte in Gemeinden zur Herstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Struktur, zur Stär-
kung der Ortsmittelpunkte, für das Gewerbe, das Handwerk. Das Kloster sei im integrierten 
städtebaulichen Entwicklungskonzept nicht genannt, und dennoch wolle man es im Rahmen der 
Städtebauförderung fördern. Dies sei nach seiner Ansicht rechtlich nicht korrekt.  

Der Vorsitzende erklärt, es liege von Kreisrat Mayer ein Geschäftsordnungsantrag vor, TOP A 
6 dahingehend abzuändern, dass statt der Beschlussfassung nur eine Beratung erfolgen soll. Nach 
seiner Auffassung und der der Verwaltung sei der vorliegende Beschlussvorschlag auch be-
schlussfähig. Die angesprochenen Punkte könne man in der Beratung noch ausführlich bespre-
chen und darlegen. Die Bedenken und Kritiken von Kreisrat Mayer halte er in vielen Bereichen 
für nicht sachgerecht. In der Beratung werde man auch darlegen, weshalb man zur Empfehlung 
der Annahme des Beschlussvorschlags komme. 

Der Vorsitzende lässt über die Änderung „Beratung“ statt „Beschlussfassung“ abstimmen und 
beauftragt Herrn Iberl, das Abstimmungsergebnis zu ermitteln. 

Der Vorsitzende gibt bekannt, es seien 22 Ja- und 22 Neinstimmen gezählt worden. Bei Stim-
mengleichheit sei der Antrag abgelehnt. Sollte man während der Beratung zum Ergebnis kom-
men, dass der Sachverhalt nicht abstimmungsreif sei, könne man die Beschlussfassung immer 
noch verschieben. Dies bleibe dem Kreistag unbenommen. 

(22:22) 

1. Anerkennung der Niederschrift der 7. Sitzung __________________________________________________________________________ 

Gegen die o. a. Sitzung werden keine Einwendungen erhoben. Sie ist damit genehmigt. 

(49:0) 

2. Anerkennung der Niederschrift der 8. Sitzung __________________________________________________________________________ 

Gegen die o. a. Sitzung werden keine Einwendungen erhoben. Sie ist damit genehmigt. 

(49:0) 

3. Information über die Situation der Flüchtlingsunterbringung im Landkreis Neumarkt 
i.d.OPf. und ggf. Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise  
Antrag der UPW-/FW-Fraktion vom 12.8.2015  
Antrag der SPD-Fraktion vom 7.9.2015 __________________________________________________________________________ 

Der Vorsitzende erklärt, die Flüchtlingssituation in Deutschland und Europa sei bekannt. 
Heute gehe es um die Situation im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. Fachleute aus dem Land-
ratsamt, die mit Flüchtlingen und deren Betreuung und Unterbringung befasst seien, seien 
heute anwesend und würden, soweit erforderlich, Rede und Antwort stehen. 

Auf Bitten des Vorsitzenden schildert Herr ORR Dr. Pfohl die Situation der Flüchtlings-
unterbringung im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. gemäß der Anlage 1 dieser Niederschrift. 
Herr Dr. Pfohl sieht die Notwendigkeit, die Zahl der Asylsozialberaterinnen von derzeit 2 
auf 4 zu erhöhen, da die beiden Damen die zumutbaren Fallzahlen bereits überschritten hät-
ten. Dies erfordere eine Erhöhung des Zuschusses zu den Personalkosten von derzeit 
20.000 € auf 40.000 € als freiwillige Leistung des Landkreises. 

Der Vorsitzende dankt Herrn Dr. Pfohl für die anschauliche Darstellung der Flüchtlingssi-
tuation und deren Unterbringung im Landkreis. Der Vorsitzende teilt mit, auch der Lions-
Club Neumarkt habe in einem persönlichen Gespräch die Bereitschaft erklärt, sich an der Fi-



nanzierung eines Deutsch-Kurses beteiligen zu wollen. Bei der VHS werde somit ein weite-
rer Kurs zustande kommen.  

Herr Edelmann vom Diakonischen Werk bedankt sich für das Vertrauen, das der Landkreis 
der Asylsozialberatung der Diakonie seit über 2 Jahren entgegenbringe. In der Wirtschaft 
würde man sagen, es handele sich um einen prosperierenden Arbeitsbereich. Hier handele es 
sich um einen Arbeitsbereich, der viel mit Humanität zu tun habe und eine große gesamtge-
sellschaftliche Herausforderung darstelle. Nun gehe es langsam in Richtung Integration, wo 
man auch bewerten müsse, welche Chancen sich für den Landkreis ergeben werden. 2 
hauptberufliche Mitarbeiterinnen seien derzeit für dieses Aufgabengebiet tätig. Bis vergan-
genen Sommer habe man die Beratung einigermaßen gut bewältigen können. Frau Scholz 
und Frau Tzschabran hätten regelmäßig die Unterkünfte abgefahren, Verfahrensberatungen 
durchgeführt, Kontakte zu den sozialen Einrichtungen der Flüchtlingshilfe sowie den Leitern 
der Unterkünfte gehalten, ebenso guten Kontakt zum Sozialamt und der Ausländerbehörde. 
Seit Sommer habe die Flüchtlingszahl weiter enorm zugelegt, so dass eine geordnete Bera-
tung nicht mehr gewährleistet sei. Man habe eine ökumenische Struktur angestrebt. Außer-
dem habe man erreichen können, dass eine 3. Stelle ausgeschrieben werden könne, die vor-
aussichtlich zum Dezember 2015 bzw. Januar 2016 besetzt werden könne, und zwar von der 
Caritas. 950 Asylsuchende plus Delphi-Halle, also über 1000 Personen, würden derzeit von 
über 650 Ehrenamtlichen von Diakonie und Caritas begleitet und gestützt. Das System heute 
wäre ohne eine Organisationsstruktur, ohne eine Bürokratie, ohne eine Verfahrensberatung 
und vor allem ohne bürgerschaftlichem Engagement nicht möglich gewesen. Und deswegen 
sei es immer wichtig zu betonen - das werde auch immer in den Gremien und in den Ge-
meinden getan - die Ehrenamtlichen zu unterstützen bei ihrer Tätigkeit. Aber es gebe auch 
Grenzen. Wenn man davon ausgehe, dass es künftig 4 hauptberufliche Asylsozialberater 
gebe, wären sie wie bis zum Sommer vor Ort präsent, nicht nur im Büro in Neumarkt er-
reichbar, und könnten die ehrenamtlichen Netze vor Ort unterstützen und koordinieren. Die-
ses System sei stabil gewesen. Die Erstaufnahmestelle und Notunterkunft würden den Sozi-
alberaterinnen am Herzen liegen, dort könnten sie bisher nicht tätig werden. Die Helfer vom 
Netzwerk „Chancen statt Grenzen“ stießen zunehmend an ihre Grenzen und schickten Asyl-
suchende zur Beratung in die Diakonie. Es müsse eine Lösung mit der Regierung angestrebt 
werden, um auch die Menschen in der Erstaufnahmestelle betreuen zu können. Man müsse 
sehen, dass immer mehr engagierte ehrenamtliche Helfer von „Chancen statt Grenzen“ ab-
springen, da die Grenze der Belastbarkeit schon überschritten sei. Erste Gespräche mit der 
Regierung der Oberpfalz seien geführt worden. Die Einsicht wachse, dass über die humani-
täre Betreuung hinaus ein Minimum an Verfahrensberatung und sozialer Kompetenz haupt-
amtlicherseits benötigt werde, mit der Koordination der Ehrenamtlichen. Im Sommer seien 
die Flüchtlingszahlen explodiert. Das ehrenamtliche Engagement sei durch die Überforde-
rung der Helfer zurückgegangen. Herr Edelmann bedankt sich beim Sozialamt, dem Auslän-
deramt, dem Gesundheitsamt. Die Struktur der Ämter mit den Ehrenamtlichen funktioniere 
sehr gut. Man müsse nur aufpassen, weshalb er daran appelliere, 4 stabile hauptberufliche 
Asylsozialberater zu fördern und die Delphi-Halle mit einzubeziehen. Als Priorität 2 könne 
man sich danach über eine hauptamtliche Stelle einer Koordinierungsstelle unterhalten. 
Eventuell wäre diese sogar überflüssig. Wichtiger sei, vor Ort die Beratung und die Ehren-
amtlichen zusammenzuführen.  

Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Edelmann für seinen Bericht und die sehr positive 
Arbeit der Asylsozialberaterinnen, die von der Diakonie gestellt werden. Er habe deutlich 
gemacht, dass in der Delphi-Halle eine weitere professionelle Hilfe gebraucht werde. Nach 
Aussagen von Herrn Dr. Pfohl werde die Regierung der Oberpfalz hier eine Stelle schaffen. 
Diese Stelle werde den Haushalt des Landkreises nicht belasten. Trotzdem werde eine Stelle 
zur Verfügung stehen, so dass sich die Situation entspannen müsste.  



Während der Vorträge von Herrn Edelmann, Frau Hofbeck und Herrn Dr. Sperber erscheinen 
die Kreistagsmitglieder Hierl gegen 14.30 Uhr, Albert Deß, MdB, gegen 15.00 Uhr und Düring 
gegen 15.05 Uhr zur Sitzung. 

Frau Hofbeck gibt einen Überblick über die Flüchtlingszahlen entsprechend der Anlage 1 
ab der Seite 22. 

Herr Dr. Sperber erklärt den Umfang der medizinischen Untersuchungen, Impfungen usw. 
(Seite 30 der Anlage 1). Zuständig sei das Gesundheitsamt für die Erstaufnahmeeinrichtung 
in der Delphi-Halle. 

Herr Ried erläutert die finanziellen Auswirkungen auf den Landkreis gemäß der Seiten 31 
bis 41 der Anlage 1. 

Der Vorsitzende dankt Herrn Ried für dessen Ausführungen. Der Landkreis werde also 
auch finanziell einen Teil des Flüchtlingszustroms bewältigen müssen. Die Entwicklung 
gehe weiter. Wenn man die Prognosen der Fachleute zugrunde lege, sei nicht mit einer Ent-
spannung bei der Zahl der ankommenden Flüchtlinge zu rechnen. Dies fordere den Land-
kreis weiterhin in vielen Bereichen, vor allem im Personalbereich. Man müsse einen Dank 
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussprechen, die sehr intensiv arbeiteten ohne zu 
klagen und ihre Aufgaben hervorragend umsetzen würden. In allen Abteilungen werde eine 
exzellente Arbeit geleistet. Im Landkreis gebe es eine sehr hohe Willkommenskultur. In al-
len Gemeinden gebe es zahlreiche Veranstaltungen. Man nehme sich der Bürgerkriegs-
flüchtlinge sehr intensiv an. Dafür wolle er Danke sagen. Man könne stolz darauf sein, auch 
was von ehrenamtlicher Seite geleistet werde. Der Vorsitzende gibt die Diskussion frei, da 
Anträge der UPW/FW sowie von der SPD vorliegen zur Schaffung einer hauptamtlichen 
Koordinierungsstelle für Flüchtlinge. Die Meinung dazu von Herrn Edelmann sowie der 
Verwaltung sei bekannt. 

Der Fraktionsvorsitzende der UPW-/FW-Fraktion, Oberbürgermeister Thumann, führt aus, 
man habe nun viel über die Ist-Situation gehört. In Gesprächen mit Vertretern anderer 
Kommunen habe er den Eindruck gewonnen, dass es Regionen in Bayern gebe, die weitaus 
stärker belastet seien als der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. Auch wenn das Flüchtlingsthema 
in erster Linie Aufgabe des staatlichen Landratsamtes sei, so mache es sehr viel Sinn und 
stelle ein wichtiges politisches Signal dar, dass sich der Landkreis und der Kreistag mit der 
Flüchtlingssituation im Landkreis deswegen beschäftige, weil diese Menschen Bürgerinnen 
und Bürger in unseren Kommunen seien und eine große Zahl vermutlich auch bleiben 
werde. Inwieweit eine Anerkennung dieser Flüchtlinge sich auf die gleiche Zahl an Familien 
in der Folge der Familienzusammenführung erhöhen werde, könne noch nicht abgeschätzt 
werden. Die Gemeinden werden nach der Anerkennung auf jeden Fall in ihrer Zuständigkeit 
als Obdachlosenbehörde für diese Menschen direkt zuständig werden. Es seien diese The-
men, die in der Zukunft noch sehr massiv auf die Kommunen in Deutschland zukommen 
werden. Nicht umsonst habe sowohl der Bayerische als auch der Deutsche Städtetag jüngst 
auch darauf hingewiesen, im Rahmen der finanziellen Belastung der Kommunen in Richtung 
Bundesregierung. Der Antrag von UPW/FW sei auch dahingehend zu verstehen, dass zu-
nächst unbestritten die bisherigen Damen Scholz und Tzschabran, sehr viel Arbeit damit 
verbringen, Asylsozialberatung zu leisten. Ein hoher Anteil dieser Menschen sei nicht gerade 
gebildet. In den Medien werde ja gerne verbreitet, aus Syrien kämen nur Ärzte, Lehrer oder 
Ingenieure nach Deutschland. Im Gegenteil – es seien viele darunter, die Analphabeten seien 
und damit einen hohen Beratungsbedarf in der Asylsozialberatung hätten. Insofern sei der 
Antrag darauf gerichtet, dass diese Stelle zur Unterstützung und Koordination der vielen Eh-
renamtlichen, die im Landkreis Neumarkt tätig seien – auch viele Einzelpersonen seien tätig 
– zu schaffen. Viele Asylbewerber kämen nämlich nicht nur zur Diakonie sondern würden 
auch im Bürgerbüro der Stadt um Rat und Hilfe suchen. Es sei eine fehlende Koordination 



feststellbar. Im Gegensatz zu Herrn Edelmann sei man nicht der Auffassung, dass mit der 
Aufstockung der Asylberatungsstelle um weitere 2 Stellen sowie der halben Stelle für die 
Delphi-Halle der Bedarf an Koordination überflüssig werden könnte. Oberbürgermeister 
Thumann weist darauf hin, dass der Mietvertrag zwischen der Regierung und der Stadt 
Neumarkt zur Nutzung der Delphi-Halle eigentlich schon Ende September ausgelaufen sei. 
Im Hinblick auf die avisierten 500 Flüchtlinge habe er ohne Stadtratsbeschluss den Mietver-
trag bis Ende 2015 verlängert. Der Stadtrat dränge darauf, den Mietvertrag nicht weiter zu 
verlängern. Alle Fraktionsvorsitzenden der im Stadtrat vertretenen Parteien hätten darum ge-
beten, das leerstehende Willibald-Gluck-Gymnasium als Alternative zur Delphi-Halle zu 
prüfen. Es sei nun ein ablehnendes Schreiben des Landkreises eingegangen. Auch hiermit 
werde sich der Kreistag noch befassen müssen. Zurück zum Antrag: Die Damen Scholz und 
Tzschabran hätten trotz der großartigen Unterstützung des Landratsamtes mehrmals erklärt, 
mit dem massiven Beratungsbedarf an ihre Grenzen zu stoßen. Es dürften sich alle darüber 
einig sein: Ohne die vielen Ehrenamtlichen werde die Flüchtlingsbetreuung nicht zu bewäl-
tigen sein. Auch die vielen Ehrenamtlichen stießen an ihre Grenzen. Wenn diese weg bre-
chen, werde der Landkreis noch ein sehr großes Problem bekommen. Deshalb die Bitte um 
Unterstützung, dass auch dies weiter unterstützt werde. Es sei gut angelegtes Geld. Man 
werde sich noch sehr oft und sehr intensiv mit dieser großen Aufgabe beschäftigen müssen. 

Kreisrätin Dorner erklärt, der Herr Oberbürgermeister habe bereits vieles vorweggenom-
men. Sie wolle noch aus der Praxis berichten. Eine Studie der Humboldt-Universität besage, 
bei der Flüchtlingsproblematik erreiche man zahlreiche freiwillige Helfer, die keinerlei Er-
fahrung in ehrenamtlicher Arbeit und vereinsmäßigen Strukturen besitzen. Sie seien z. T. 
hoch ausgebildet und unheimlich engagiert. Das Ziel dieser Ehrenamtlichkeit sei, die huma-
nitäre Situation zu verbessern und die Gesellschaft zu gestalten. Sie denkt, man könne sehr 
froh sein, dass es diese Ehrenamtlichen gebe. Allerdings werde die Situation von Tag zu Tag 
prekärer, gerade auch für die Freiwilligen. Sie lade gerne jeden am Montag ins Bürgerhaus 
ein, wenn 50 Flüchtlinge vor der Türe stünden und um Sprachkurse bitten würden. Alle 
Räume seien belegt und man wisse nicht, wohin man diese Flüchtlinge verweisen solle, die 
willens seien, Deutsch zu lernen. Sie kämen aus dem ganzen Landkreis, mit Fahrscheinen 
und Wochen-Tickets und hofften, irgendwo einen Platz für einen Deutsch-Kurs zu ergattern. 
Sie hält es für die Aufgabe schlechthin, die deutsche Sprache zu vermitteln. Die Sprache zu 
lernen sei der 1. Schritt zur Integration, egal wo sich der Flüchtling niederlassen wolle. Das 
schlimme sei für sie, wenn man keine Alternative anbieten könne. Frau Schott, die Initiativ-
gruppe für ausländische Kinder und Familien, sie komme an ihre Grenzen. Die Frau Schott 
gebe keine Deutschkurse mehr, sie sei über 70 Jahre alt, sie vermittle nur noch. Zuhause bis 
spät abends werde sie von Unterkünften angerufen, um Deutschkurse zu organisieren. Dies 
sei nicht die Aufgabe eines Ehrenamtes. Ehrenamtliche würden ganz viel machen und seien 
zu vielem bereit. Ehrenamtliche wollten aber auch koordiniert werden. Das wisse jeder Ver-
einsvorsitzende. Ein Verein funktioniere dann gut, wenn auch der Vorsitzende gut funktio-
niere. Dann sei der Mehrwert da, es gebe effektive Strukturen. Vereine wie „Chancen ohne 
Grenzen“ würden hervorragende Arbeit leisten. Aber auch sie kämen an ihre Grenzen. In der 
Freiwilligenagentur würden sich viele Ehrenamtliche melden. Diese Leute zu vermitteln sei 
aber nicht so leicht. Man rede hier auch noch über die erste Not, wenn die Flüchtlinge ankä-
men. Was aber geschehe, wenn sie als Flüchtlinge anerkannt seien? Wer werde dann Integ-
rationskurse anbieten? Es gebe hier kein hauptamtliches Personal. Es handele sich hier um 
eine Investition in die Zukunft. Man sei dies auch den Bürgern schuldig. Momentan sei die 
Stimmung bei den ehrenamtlichen Helfern weitgehend gut. Diese Stimmung könne aber 
auch ganz schnell kippen. Dieser Mehrwert werde sich schnell rechnen. Kreisrätin Dorner 
wirbt um Unterstützung für den Antrag von UPW/FW. 

Kreisrat Lippmann verweist darauf, das Thema Asyl beschäftige alle täglich - in den Me-
dien, in Gesprächen am Arbeitsplatz, in privaten Gesprächen. Vielen Bürgerinnen und Bür-



gern bereite der Zustrom von Menschen aus Kriegs- und Elendsgebieten Unbehagen, Sorge, 
aber auch Ängste. Was er heute so gehört habe, habe die Krise den Landkreis nicht im Griff 
sondern hier sei es genau umgekehrt im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland. Der 
Grund, warum die Krise uns hier nicht im Griff habe sondern wir hier gestalten könnten, 
liege begründet in einem: Weil hier vernünftig, rational und vor allem vorausschauend ge-
handelt werde von vielen Beteiligten. Zum einen von den Beschäftigten im Landratsamt, den 
Ehrenamtlichen vor Ort, wie mehrfach angesprochen, die hervorragende Arbeit leisteten, wie 
Menschen, die Sprachkurse anböten, die Kirchen und weitere Institutionen. Sie alle trügen 
dazu bei, dass der Neumarkter Weg, der hier beschritten werde, dass der menschlich, unauf-
geregt, dezentral, professionell und auf Konsens bedacht sei. Und wenn es Probleme gebe, 
dann werde hier versucht, die Probleme anzugehen und auch nach Lösungen zu suchen. Das 
Ziel der von der SPD beantragten Stelle bei der Asylsozialberatung sollte vor allem sein, 
jungen Menschen, wo wir gesehen haben, dass der Großteil da ist, schneller als anderswo 
den Zugang in die Gesellschaft und in den regionalen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Es sei 
die selbstverständliche Aufgabe der Politik, auf allen Ebenen diese Zusammenhänge und Er-
fordernisse der Zukunft den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln. Es sei keine einfache 
Aufgabe, aber sie müsse und werde geleistet werden. Und um auf die Vorredner einzugehen: 
Auch die SPD-Fraktion unterstütze das in der Richtung, alles, was dazu beitrage, zu einem 
guten Gelingen zu Ende zu führen. 

Kreisrat Köstler sei stolz auf das, was im Landkreis Neumarkt geleistet werde. Auch wenn 
vielleicht  noch einiges verbesserungsfähig sei. Man baue auf eine Gesellschaft, hier im 
Landkreis, bei dem das Ehrenamt noch viel gelte und bei dem sich die Leute auch noch ein-
setzen würden. Er habe den größten Respekt vor all denen, auch der Landkreisverwaltung, 
die hier mithelfen, dass das bisher im Landkreis so gut laufe. Er sehe aber auch, welche, 
nicht nur finanziellen, Anstrengungen der Landkreis leisten müsse, um das alles zu meistern. 
Auch das Personal, das benötigt werde, um hier im Landkreis mit den Asylanten und deren 
Problemen gut umzugehen. Dabei – und das möchte Kreisrat Köstler ganz bewusst betonen 
– man gehe ja immer davon aus, dass es bei diesen 1000 Asylbewerbern bleiben werde. Man 
wisse heute ja noch gar nicht, was nächstes und übernächstes Jahr auf den Landkreis zu-
kommen werde. Es wäre optimal, wenn man wüsste, was noch auf den Landkreis zukomme. 
Der Unterschied zur letzten großen Asylbewerberwelle vor ca. 20 Jahren sei gewesen, dass 
die Zahl überschaubar gewesen sei und man die Probleme damals relativ gut habe lösen 
können. Das habe man etwas aus dem Blickfeld verloren. Und wie man das jetzt noch besser 
lösen könnte, dazu habe er heute 2 Ansätze gehört. Hier die Meinung von Herrn Edelmann, 
mit einer 4. Vollzeitkraft, hauptamtlich angestellt und von der Politik unterstützt wäre das 
einigermaßen vernünftig in den Griff zu bekommen. Und wenn dem so wäre, dass diese 4. 
Kraft die Möglichkeit hätte, dieses ehrenamtliche Engagement mitzusteuern, dann wäre es 
vielleicht nicht notwendig, am heutigen Tag sich schon für eine andere Lösung zu entschei-
den. Er meine es schon richtig von Herrn Lippmann verstanden zu haben, diese 4. Stelle zu 
fördern. Die UPW denke vielmehr daran, eine weitere hauptamtliche Kraft einzustellen, die 
Koordinationsaufgaben übernehmen soll. Aber bei diesen Anstrengungen, die der Landkreis 
ohnehin schon leiste, sollte der Landkreis nicht schon im Vorgriff noch eine Stelle schaffen, 
noch mehr tun. Ob es ein Signal an die Bevölkerung wäre, wisse Kreisrat Köstler nicht. Ein 
Signal wäre vielleicht schon dadurch gegeben, dass man sage, wir wollen die Asylanten, un-
sere Willkommenskultur. Dieses Signal sollte vom Kreistag ausgehen. Das habe man heute 
auf jeden Fall geschafft, da sei er sich ganz sicher. Vielleicht noch seine Bitte, seine Vor-
stellung: Man sollte das, was in die Wege geleitet sei, abwarten. Wenn eine größere und 
weitere Herausforderung herantrete, dann könne man darauf noch reagieren. Wenn man sich 
alles im Voraus vergebe, habe man schlechte Möglichkeiten, das später noch zu korrigieren. 
Die CSU-Fraktion schlage vor, die 4. Stelle auf jeden Fall zu schaffen, ansonsten von weite-
ren Stellen abzusehen. 



Der Vorsitzende teilt mit, von Seiten des Bayer. Landkreistages gebe es Bestrebungen, die 
Asylsozialberatung zu verstärken. Man habe hier den Sozialverbänden den Vorzug gegeben, 
dass diese sich hier weiterhin intensiv engagieren könnten. Es gebe einen Entwurf für eine 
Richtlinie: „Die Asylsozialberatung soll im Rahmen ihrer Tätigkeit und unter Zuhilfenahme 
des vor Ort bestehenden Netzwerks nach Möglichkeit Ehrenamtliche akquirieren und Hilfen 
zur Selbstorganisation geben.“ Das sei die Aufgabe der Asylsozialberatung. Der Landkreis 
gehe hier in die 3. und 4. Stelle. Man sollte vielleicht in einem halben Jahr wieder Bilanz 
ziehen, ob dies ausreiche oder ob man mehr tun müsse. Was mit den Anträgen der Fraktio-
nen der UPW und der SPD gefordert werde, sei damit weitgehend abgedeckt. Man sollte 
versuchen, das möglichst schnell in die Umsetzung zu bringen. In einem halben Jahr werde 
man sich dann wohl wieder mit dieser Thematik beschäftigen müssen. Man werde auch im 
Landratsamt das Personal aufstocken müssen. Herr Dr. Pfohl und unsere Mannschaft stün-
den vielen Hilfesuchenden zur Seite, um sie zu begleiten, auch was die Deutschkurse beträ-
fen, auch da sei man auf einem guten Weg. Der Vorsitzende ist der Meinung, die Anträge 
von UPW und SPD seien mit dem Vorschlag, eine 3. und 4. Kraft zu beschäftigen, gut abge-
deckt. Dann sollte man wieder Bilanz ziehen. Vielleicht gebe es auch einmal wieder eine 
Entspannung. Es werde am 31.12. jedoch kein Schlusspunkt sein, auch darüber müsse man 
sich im Klaren sein. Der Flüchtlingszustrom werde uns noch in vielen Bereichen intensivst 
fordern.  

Oberbürgermeister Thumann erklärt, man sehe die 3. und 4. Kraft nicht als Alternative für 
die Koordinierungsstelle. Man sehe die Koordinierungsstelle als parallele Variante als An-
laufstelle für die Ehrenamtlichen. Die Asylsozialberaterinnen hätten in ihrem Aufgabenbe-
reich genug zu tun. 

Kreisrätin Stehrenberg erklärt für die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, man sehe dies 
genauso wie die UPW-Fraktion. Man unterstütze daher auch deren Antrag. 

Der weitere Stellvertreter des Landrats, Himmler, gibt eine persönliche Erklärung ab. Der 
SPD-Antrag habe damals darauf abgezielt, dass eine 3. Stelle geschaffen werde, die das ge-
nannte Aufgabenspektrum abdecke. Damals seien Bayernweit nur 10 Stellen gefördert wor-
den. Nun werde neben einer 3. sogar eine 4. Stelle geschaffen. Aus seiner Sicht sei der An-
trag der SPD-Fraktion erfüllt. Wenn sich im kommenden Jahr Handlungsbedarf ergeben 
sollte, könne man immer noch entscheiden und darüber reden. Man erlebe momentan in al-
len Dörfern, in allen Familien, wie die Frage die Gesellschaft spalte. Das schlimme: Wir Po-
litiker können unseren Bürgern keine Perspektive anbieten, nach dem Motto, in 8 Monaten 
haben wir wieder geordnete Verhältnisse. Deshalb zum Schluss ein Appell: Wir tragen Ver-
antwortung in unseren Gemeinden im Landkreis Neumarkt. Wir haben keinerlei verbale 
Ausfälle in der Thematik im Gegensatz zu vielen anderen Regionen. Das sei ein hoher Wert. 
Jeder von uns habe – gewollt oder nicht – eine Verantwortung. Wir müssen davon ausgehen, 
dass es so weiter geht. Und deshalb werden wir viel mit unseren Bürgern reden müssen. Ich 
plädiere für gutes Reden. Das könne man an jedem Tag tun, weil die anderen Reden mo-
mentan auch stattfinden. Und das muss uns Sorge geben. Jeder Demokrat sei hier gefordert. 
Und wir dürfen froh sein über den großen Konsens, den wir hier im Landkreis Neumarkt ha-
ben. Den müssen wir uns bewahren, denn die Dinge werden noch schwer genug. 

Kreisrat Graf möchte ein praktisches Beispiel, das er selbst erlebt habe, anführen, die die 
Notwendigkeit des Antrags von UPW/FW unterstreiche. Hohenfels sei eine stärker belastete 
Gemeinde. Die Sozialarbeit werde hier gut geleistet. Es sei jedoch zugesagt worden, dass 
wenigstens einmal monatlich eine Kraft nach Hohenfels komme. In der Urlaubszeit sei dies 
ausgefallen. Dies sei viel zu wenig für die große Anzahl an Asylbewerbern in einer Ge-
meinde wie Hohenfels. Der Gemeinderat habe daraufhin eine Flüchtlingsbeauftragte instal-
liert. Diese erhalte die notwendige Unterstützung. Vor Ort würden auch eigene Sprachkurse 
abgehalten, weil die Leute, wie Kreisrätin Dorner richtigerweise angeführt habe, nicht unter-



kämen und Neumarkt zu weit weg sei. Eine Koordinierungsstelle wäre dringend notwendig. 
Eine Sozialberatung im Monat sei zu wenig.  

Kreisrätin Dorner stellt klar, es handele sich nicht um eine Stelle, die der Landkreis zahlen 
müsste. Es gehe um eine Stelle, die zu 70 % der Staat und zu 30 % der Träger finanziere. 
Der Landkreis zahle lediglich die Sachkosten. Es gehe somit um überschaubare Summen. 

Herr Edelmann sieht in den Äußerungen von Kreisrätin Dorner eine 5. Stelle für die Asyl-
sozialberatung. Was es vorher gegeben habe, seien Projektmittel gewesen. Diese seien auf 
10 Stellen beschränkt gewesen. Herr Edelmann bekräftigt, bei 4 Vollzeitstellen und einer 
Asylbewerberzahl von ca. 950 dürften die Engpässe, wie sie Kreisrat Graf für Hohenfels be-
schrieben habe, beseitigt sein. 

Für den  Stellvertreter des Landrats, Bauer, stelle sich die Frage, ob mit der zusätzlichen 4. 
Asylberatungsstelle der Bedarf bei der Koordinierungsstelle abgedeckt sei. Wenn man nun 2 
statt einer zusätzlichen Stelle schaffe, dann müssten die Anträge von SPD und UPW/FW ab-
gedeckt sein. Man würde eine eigene Stelle zur Koordinierung schaffen. Dazu gehöre auch 
eine gewisse Kompetenz. Man habe heute festgestellt, die Kompetenz liege in den Fachab-
teilungen im Landratsamt. Der wichtigste Ansprechpartner sei Herr Dr. Pfohl.  

Der Vorsitzende schlägt vor, dass 2 weitere Asylberatungsstellen in Vollzeit geschaffen 
werden und den Aufgabenschwerpunkt gestellt bekommen, dass sie sich um die Koordinie-
rung der Ehrenamtlichen mit kümmern. Die 3. Stelle werde voraussichtlich bei der Caritas 
angesiedelt werden. Die Ausschreibung laufe. Die 4. Stelle müsse noch vereinbart werden. 
Es sei auch schwierig, geeignetes Fachpersonal zu bekommen. In einem zweiten Beschluss 
sollte, sofern sich die Möglichkeit ergebe und eine weitere Asylberatungsstelle geschaffen 
werden könne, von dieser weiteren Möglichkeit Gebrauch gemacht werden. 

Der Vorsitzende stellt den Vorschlag zur Schaffung von 2 weiteren Asylberatungsstellen 
zur Abstimmung: 

Der Kreistag des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. beschließt einstimmig die Schaffung 
von 2 zusätzlichen Asylsozialberatungsstellen mit dem weiteren Aufgabenschwer-
punkt, sich um die Koordinierung der Ehrenamtlichen zu kümmern. 

(52:0) 

Der Vorsitzende stellt den Vorschlag zur Schaffung von einer weiteren Asylberatungsstel-
len, sobald sich die Möglichkeit ergibt, zur Abstimmung: 

Der Kreistag des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. beschließt einstimmig die Schaffung 
einer weiteren Asylsozialberatungsstelle, sobald sich die Möglichkeit dazu ergibt. 

(52:0) 

Der Vorsitzende stellt fest, über die Anträge der UPW-/FW-Fraktion sowie der SPD-Frak-
tion müsse nicht gesondert abgestimmt werden. Auf Nachfrage gibt es keinen Widerspruch. 

Kreisrat Ehemann verlässt gegen 15.55 Uhr die Sitzung, Kreisrat Jawurek gegen 16.05 Uhr. 

4. Abfallwirtschaft;  
Beschlussfassung über die Änderung der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises 
Neumarkt i.d.OPf. und den Neuerlass der Gebührensatzung für die öffentliche Abfall-
beseitigung des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. __________________________________________________________________________ 

Der Vorsitzende verweist auf die Vorbehandlung im Kreisausschuss sowie im Wirt-
schafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss. Die Ausschüsse hätten den Beschluss der 
Satzungen empfohlen. 



Auf Bitten des Vorsitzenden erläutert Herr Hadwiger die als Anlage 2 beigefügte Präsenta-
tion. 

Kreisrätin Steinbauer-Erler bittet darum, Pflegebedürftige so zu behandeln wie Familien 
mit Kindern, nämlich eine kostenlose Windeltonne vorzusehen. 

Herr Hadwiger antwortet, die Windeltonne für Pflegebedürftige gebe es bereits solange wie 
es auch die Windeltonne für Familien gebe. Bei entsprechender Antragstellung könne jeder 
Pflegebedürftige ein Freivolumen von 60 l nutzen. Diese Gebührenbefreiung sei in der Ge-
bührensatzung enthalten. 

Kreisrat Düring freut sich darüber, dass keine weitere Grundgebühr bei der gemeinsamen 
Nutzung von Restmülltonnen mehr anfallen soll. Er habe im letzten Jahr einen ähnlichen 
Antrag eingebracht, der leider mehrheitlich abgelehnt worden sei. Darüber hinaus habe er 
noch ein paar Fragen. Er wolle wissen, wer den Gebührenbescheid erhält, wenn jemand 
Wohnungen vermietet.  

Herr Hadwiger antwortet, die Gebührenbescheide würden grundsätzlich an die Eigentümer 
versandt, unabhängig davon, ob Häuser oder Wohnungen vermietet seien.  

Auf Nachfrage von Kreisrat Düring erklärt Herr Hadwiger, dass der Eigentümer die Müll-
gebühren bezahlen müsse. Müllgebühren seien genauso zu behandeln wie die Grundsteuer, 
auch hier laste die Gebührenschuld auf dem Grundstück bzw. der Immobilie. 

Kreisrat Düring vertritt die Meinung, damit werde der Vermieter Erfüllungsgehilfe bei der 
Eintreibung der Müllgebühren. Er bekomme eine weitere Aufgabe auferlegt, für die er kein 
Geld bekomme. 

Kreisrat Düring stellt die Frage, ob bei der Gestellung und Abholung weiterer Papiertonnen 
Gebühren anfallen. Bislang würden für die Abholung 120,00 €/Jahr fällig. 

Herr Hadwiger bestätigt, Papiertonnen, die über das Freivolumen hinausgegangen seien, da 
deren Gebühr in der Restmüllgebühr enthalten war, hätten zusätzliche Gebühren gekostet. 
Der Vorschlag der Verwaltung in der neuen Gebührensatzung gehe dahin, generell für Pa-
piertonnen keine Gebühren mehr zu erheben. 

Der Kreistag beschließt den Neuerlass der Gebührensatzung gemäß Anlage 3 sowie die 
Änderung der Abfallwirtschaftssatzung gemäß Anlage 4. 

(50:0) 

5. Hallenbäder des Landkreises Neumarkt i.d.OPf.  
Beschlussfassung der Änderung der Gebührensatzung für die Hallenbäder des Land-
kreises Neumarkt i.d.OPf. __________________________________________________________________________ 

Herr Ried erklärt den Sachverhalt anhand der als Anlage 5 beigefügten Präsentation. 

Der Kreistag des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. beschließt die Änderung der Gebüh-
rensatzung vom 01.01.2002 (Amtsblatt des Landkreises Nr. 22 vom 24.10.2001) für die 
Hallenbäder des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. in Neumarkt i.d.OPf. und Parsberg 
zum 01.01.2016.  

(50:0) 

6. Denkmalpflege;  
Beschlussfassung über einen Förderantrag des Klosters Plankstetten __________________________________________________________________________ 

Der Vorsitzende geht nochmals auf die Bedenken von Kreisrat Mayer am Beginn dieser 
Sitzung ein. Es bestehe offenbar noch bei ihm und weiteren Kreistagsmitgliedern vermehrter 
Informationsbedarf. Bevor der Kreistag nun in eine Diskussion einsteige, die dem Kloster 



vielleicht in Summe auch nicht gerecht werde – es stelle eine wichtige Einrichtung im Land-
kreis Neumarkt i.d.OPf. dar, ein wichtiges geistiges und geistliches Zentrum mit hoher Be-
deutung für die gesamte Region, die weit über den Landkreis ausstrahle – schlägt der Vorsit-
zende vor, diesen Punkt heute nicht mehr zu behandeln. Die Fragen, die heute angesprochen 
worden seien, sollen aufgeklärt werden. Es könne dann noch in den Fraktionen darüber be-
raten werden, so dass eine eigene Sitzung im Kloster stattfinden soll, um sich ein Bild über 
die bisherige Sanierung zu machen und um sich informieren zu lassen, was künftig geplant 
sei. Der Vorsitzende ist davon überzeugt, dass dann eine sachgerechte Beschlussfassung 
herbeigeführt werden könne.  

Der Kreistag des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. beschließt einstimmig, die Beratung 
über die Beschlussfassung über einen Förderantrag des Klosters Plankstetten auf einen 
späteren Zeitpunkt zu verschieben. 

(50:0) 

Kreisrat Großhauser verlässt gegen 16.20 Uhr die Sitzung. 

7. Jahresrechnung 2013;  
Feststellung des Jahresergebnisses und Entlastung gem. Art. 88 Abs. 3 LKrO __________________________________________________________________________ 

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Kreisrat Kraus, gibt folgenden Be-
richt: 
„Sehr geehrter Herr Landrat Gailler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
meine sehr geehrten Damen und Herren,  
die örtliche Rechnungsprüfung der Jahresrechnung 2013 des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. 
sowie der Jahresabschlüsse der Kreiskrankenhäuser wurde in zwei Ausschusssitzungen des 
Rechnungsprüfungsausschusses durchgeführt. 
Das Gesamtergebnis dieser Prüfung wurde - auf der Grundlage des von Frau Morsack in be-
kannt vorbildlicher Weise erstellten Vorberichts - in der abschließenden Besprechung am 22. 
September 2015 gewürdigt. Zu dieser Sitzung konnte ich neben den Mitgliedern des Rech-
nungsprüfungsausschusses auch Frau Morsack (Kreisrechnungsprüfungsamt), Herrn Landrat 
Willibald Gailler, Herrn Werner Iberl (Hauptverwaltung) und Herrn Hans Ried (Kreiskäm-
merei) begrüßen.  
Nachdem Sie mit der Einladung und zur Vorbereitung auf die heutige Sitzung den vollstän-
digen Prüfbericht erhalten haben, darf ich Ihnen in verkürzter Form die wesentlichen As-
pekte zum Prüfbericht 2013 vortragen: 
Im Jahr 2013 wurden vom Kreisrechnungsprüfungsamt folgende Kassenprüfungen und 
sonstige Prüfungen durchgeführt: 
1.1. unvermutete Kassenprüfung bei der Kreiskasse 
1.2. je eine Bestandsaufnahme bei der Kasse des Hallenbades und beim Kassenautomaten 

Kreiskasse 
1.3. umfassende Kassenprüfung beim Landschaftspflegeverband Neumarkt i.d.OPf. e. V. 
2.1. Visaprüfung der Schlussrechnungen für ausgewählte laufende Baumaßnahmen des 

Landkreises 
2.2. Prüfung der Schlussrechnungen der Architekten und Ingenieure 
2.3. Prüfung des Verwendungsnachweises und der Jahresrechnung der VHS Neumarkt 
2.4. Laufende Prüfung der Abrechnung mit der Staatsoberkasse 
2.5. Prüfung der Bewirtschaftungskosten Hochhaus Mühlstraße 
2.6. Prüfung Aufstellung Rufbuserstattungen für VGN 



2.7. Prüfung des Verwendungsnachweises „Forschungsfeld Raumentwicklungsstrategien 
um Klimawandel“ 

2.8. Überprüfung der nicht benötigten Müllmarken und Müllselbstanlieferungsmarken, so-
wie der nicht benötigten Eintrittskarten der Hallenbäder auf Vollständigkeit und Ver-
nichtung. 

Insgesamt konnten wir feststellen, dass die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan und der Fi-
nanzplan für das Jahr 2013 entsprechend den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften erstellt 
und erlassen wurden. 
 Eine ganz wesentliche Kennzahl hierin, - aber wohlgemerkt eben nur eine Kennzahl – 

und für den Landkreis und die Gemeinden in gleicher Weise wichtig, ist die sogenannte 
Kreisumlage, da sie einerseits das finanzielle Potenzial für den Landkreis schafft und so 
eine aktive Landkreispolitik ermöglicht, andererseits bestimmt sie den Umfang, in wel-
chem die Gemeinden die für sie so wichtigen Finanzmittel entbehren und an den Land-
kreis abführen müssen. 

 Der Finanzmittelbedarf 2013 des Landkreises Neumarkt, der durch sonstige Einnahmen 
nicht gedeckt und somit nach Art. 18 Abs. 1 FAG auf die kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden umzulegen ist, wurde auf 40.544.003,96 € festgesetzt. Der Hebesatz für die 
Kreisumlage betrug somit 39,5 % und ist wie bereits im Vorjahr der niedrigste in Bayern.  

 Neben vielen anderen Ursachen für die vergleichsweise sehr niedrige Kreisumlage ist si-
cherlich der niedrige Schuldenstand beim Landkreis Neumarkt zu nennen, weil der dar-
aus folgende Schuldendienst etwa 1,5 Mio. € unter dem Durchschnitt der sechs anderen 
Oberpfalz-Landkreise liegt, was alleine bereits 1,5 Prozentpunkte ausmacht. 
Die Verschuldung des Landkreises Neumarkt ist mit aktuell 3,546 Mio. € die drittnied-
rigste Verschuldung aller Landkreise in Bayern. Und während der daraus resultierende 
Schuldendienst bei anderen bayerischen Landkreisen bis zu 12,9 % der Nettoeinnahmen 
des Verwaltungshaushaltes beträgt, liegt er bei uns mit 0,7 % (= 703.661 €) erfreulich 
niedrig.  

 Da sich die Kreisumlage von der Umlagekraft ableitet und diese während der letzten 
Jahre gestiegen ist, konnte der Landkreis, zum Beispiel in den Jahren 2008 und 2010 
oder 2012 und 2013 selbst bei jeweils gleichgebliebener Kreisumlage etwa 2 Mio. € 
bzw. 3 Mio. € mehr Einnahmen verzeichnen. Im Jahr 2009 (ich erinnere an die Finanz-
krise) konnte die Kreisumlage sogar gesenkt werden, ohne dass der Landkreis auf Fi-
nanzmittel verzichten musste. 

 Daraus kann man ableiten, dass die kommunale Familie im Landkreis Neumarkt eine 
gute partnerschaftliche Arbeit leistet (gut heißt, es ist noch Luft nach oben), und dies auf 
einer wirtschaftlich gesunden Grundlage in unseren Gemeinden, für die nicht zuletzt 
auch unsere tüchtigen Betriebe verantwortlich zeichnen. 

 Vorteilhaft war in diesem Zusammenhang, dass die vom Landkreis Neumarkt an den Be-
zirk der Oberpfalz abzuführende Umlage im Jahr 2013 zwar um 0,5 % höher lag als im 
Vorjahr, dennoch mit 19,1 % die niedrigste Umlage in Bayern war. (Durchschnitt 
22,23 % / Höchstsatz 25,0 % Bezirk Mittelfranken; vgl. Tab S. 5). 

Der Haushaltsplan war in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen 
im Verwaltungshaushalt mit  82.886.000,-- € (+   6,10 %) 
im Vermögenshaushalt mit 26.612.000,-- € (+ 44,60 %) 
und  insgesamt mit Gesamteinnahmen/ausgaben von 109.498.000,-- € (+ 13,45 %) 
Von den 26,6 Mio. € des Vermögenshaushalts entfielen mit dem Neubau Willibald-Gluck-
Gymnasium 10 Mio. €, dem Darlehen Klinikum 8,5 Mio. € und dem Ausbau der Kreisstra-
ßen 4,15 Mio. € allein auf diese drei Kategorien insgesamt 22,650 Mio. €. 



Insgesamt lag der Haushaltsansatz für den Landkreis Neumarkt im Jahr 2013 zum ersten Mal 
über 100 Mio. €. Vollständiger Weise muss ich darauf hinweisen, dass anno 2010 das Rech-
nungsergebnis bereits die 100 Mio. € Marke überschritten hatte, bei einem damaligen Haus-
haltsansatz von 98.620.000 €.  
Während der Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 
82.886.000 € vorsah, wies er im Rechnungsergebnis 85.347.855,84 € auf, also 2,5 Mio. € 
mehr (vgl. Tab S. 11). 
Die Änderung der Haushaltszahlen gegenüber dem Haushaltsplan ist zum Teil durch die De-
ckungsvermerke bedingt, welche eine nachträgliche Änderung der beteiligten Ansätze in der 
Weise erlauben, dass die Minderausgaben an einer Stelle zur Deckung von Mehrausgaben an 
anderer Stelle beitragen, das Haushaltsvolumen im Ganzen unverändert bleibt und Mehraus-
gaben planmäßig sind. Wenn – wie im „Einzelplan 9, Allgem. Finanzwirtschaft“ des Ver-
waltungshaushalts die Einnahmen steigen, dann bewirken diese eine Erhöhung des Haus-
haltsvolumens auf der Einnahmen- und Ausgabenseite. 
Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2013 wurden mit Beschluss des Kreistages 
vom 08.04.2014 genehmigt, sollten aber grundsätzlich in dem Jahr der Entstehung ge-
nehmigt werden, soweit möglich sogar vor der Leistung der Ausgaben.   
Die Erfahrung aus der Praxis lehrt uns allerdings, dass dieser Grundsatz gelegentlich 
höheren Prioritäten weichen muss.  
Die Jahresrechnung wurde am 07.05.2014 fristgemäß erstellt. 
Das Jahresergebnis 2013 konnte (mit plus/minus „0“, d. h.) ohne Differenz abgeschlossen 
werden. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt – also der er-
wirtschaftete Überschuss im Verwaltungshaushalt - betrug 8.471.360 €, was bei einer Soll-
zuführung von 2,1 Mio. € eine freie Finanzspanne von 6.357.727 € ergab. 

Nach einer Entnahme von 1.006.080 € aus der allgemeinen Rücklage im Jahr 2013 beträgt 
der Bestand „allgemeine Rücklage“ am Ende des Jahres 2013 noch 20,77 Mio. €.  
In diesem Zusammenhang seien auch die Sonderrücklagen erwähnt, sogenannte zweckge-
bundene Finanzmittel, die nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip für die Zukunft anzu-
sammeln sind und die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern sollen. 
Während des ganzen Jahres waren die allgemeinen Rücklagen, die Sonderrücklagen sowie 
andere nicht gebundene Finanzmittel in Form von Festgeldern angelegt und erwirtschafteten 
Zinsen in der Höhe von 937.400,-- €. Diesen standen Zinsausgaben von 50.097,-- € gegen-
über. 

Ein besonderes Kapitel sind alljährlich die Haushaltsreste:  
Haushaltseinnahmereste sind nur im Vermögenshaushalt und hier auch nur für bestimmte 
Einnahmen (wie zum Beispiel Zuschüsse) erlaubt, Haushaltsausgabenreste bleiben bei ent-
sprechender Erklärung im Verwaltungshaushalt bis zum Ende des folgenden Jahres und im 
Vermögenshaushalt bis zur Fälligkeit der letzten zweckgebundenen Zahlung verfügbar. Im 
Extremfall können sie bis zu zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres angesetzt werden, 
in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen 
werden kann. Diese Regelung gewährt einen relativ weiten Spielraum, deshalb ist im In-
teresse der Transparenz und Aussagekraft der Haushaltszahlen jeweils zu prüfen, in-
wieweit die angesetzten Mittel in den kommenden Jahren tatsächlich noch benötigt 
werden und dementsprechend sind die nicht erforderlichen Mittel in Abgang zu stel-
len. 

Darüber hinaus gilt grundsätzlich: Ist-Buchungen für Ein- und Auszahlungen von 
Dritten und an Dritte nach dem Abschlusstag für das abgelaufene Jahr sind nicht zu-
lässig. 

Die im Zusammenhang mit der Kassenprüfung festzustellenden Bemerkungen zu  

- Geldtransporten,  



- elektronischer Archivierung,  
- Umgang mit Belegen sowie elektronische Sicherung des betreffenden Raumes,  
- Durchführung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung insbesondere für 

die Kasse und  
- korrekter Zuweisung des Beauftragten für den Haushalt an den Leiter der Dienst-

stelle per Dienstanweisung  
wurden in einem gemeinsamen Gespräch mit den Verantwortlichen erörtert und dabei 
konnte von ihnen eine jeweils zufriedenstellende Problemlösung in Aussicht gestellt 
werden, sofern sie zwischenzeitlich nicht ohnehin schon erledigt war. 

Nun noch einige Bemerkungen zu den Einzelplänen: 
Einzelplan 2, Schulen 

Bezüglich EP 2, Schulen, ist sehr begrüßenswert, dass ab dem Haushaltsjahr 2001 gem. Art. 
14 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG dem jeweiligen Schulleiter die gesamte Bewirtschaftung für die 
bereitgestellten Haushaltsmittel im Bereich des laufenden Schulaufwands im Verwaltungs-
haushalt übertragen wurde. Die Ausgaben für den schulspezifischen Aufwand wurden im 
Haushaltsplan 2001 erstmals bereitgestellt. Der Beschluss des Kreisausschusses enthält 
allerdings keine Regelung, ob und ggf. wie Steigerungen stattfinden können, deshalb 
werden sie faktisch einvernehmlich angepasst. 

Erfreulicherweise liegen im Landkreis Neumarkt die Ausgaben pro Schüler seit 2008 unter 
dem Durchschnitt der am Innovationsring teilnehmenden Landkreise. 

Einzelplan 4, Soziale Sicherung 

Der Zuschussbedarf für die reinen Zweckausgaben der Sozialhilfe hat sich gegenüber dem 
Vorjahr um 1,1 % erhöht und beträgt für 2013 insgesamt 727.500 €.  

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ergab sich für den Land-
kreis Neumarkt eine Unterdeckung von 449.200 € gegenüber 981.400 € anno 2012. 

Ein Grund hierfür ist die sukzessive Übernahme der Nettoausgaben durch die Bundesrepu-
blik Deutschland. Diese startete im Jahr 2012 mit 45-prozentiger Kostenübernahme auf 
75 % anno 2013 und erreichte im Jahr 2014 die 100-prozentige Übernahme der Nettoausga-
ben. 

Die Ausgaben für Senioren sind seit der Einführung der Grundsicherung um 99,8 % und für 
Erwerbsunfähige um 50,86 % gestiegen. 

Seit 2005 haben sich die Gesamtausgaben um 69,0 % erhöht, die Fallzahlen stiegen in der 
gleichen Zeit um 96,9 %. Besonders interessant ist, dass hier die Zahl der ausländischen 
Staatsbürger ausgewiesen ist, weil sich dabei zeigt, dass deren Anteil bei den erwerbsgemin-
derten Jugendlichen meist unter 5 % und bei den Senioren unter 10 % lag.  

Die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) wird seit 01.01.2005 
ausgeführt. Bekanntlich trägt hierbei der Bund die Kosten für die Unterhalts- und Eingliede-
rungsleistungen, während der Landkreis für Unterkunft und Heizung aufkommen muss. 

Die anspruchsberechtigten Bedarfsgemeinschaften haben sich im Trend verringert, wenn-
gleich sie im Jahr 2013 mit 1114 bzw. 1109 wieder geringfügig angestiegen sind. 

Die Ausgaben für die Jugendhilfe im Landkreis erhöhten sich durchgehend von 2006 bis 
2012 von 4.653.720 Mio. € auf über 7.687.145 € (d. h. pro Kopf von 173,75 € auf 336,30 €), 
obwohl im gleichen Zeitraum die Anzahl der Jugendlichen um 3.926 auf 22.858 Jugendliche 
sank. Dabei waren die Maßnahmen der Jugendhilfe wieder sehr vielfältig. Besonders auffäl-
lig sind hier die hohen Steigerungsraten von 2012 bis 2013 in den Bereichen Familienhilfe 
(22,7 %), Erziehungsbeistand (32,8 %), Förderung von Kindern in der Tagespflege (36,5 %) 
und bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (49,8 %). 



Im Bereich der Schulbegleitung musste der Landkreis im Jahr 2012 für 9 Kinder 270 000 € 
und 2013 für 14 Schüler/innen 396.300 € ausgeben. 

Einzelplan 5, Gesundheit, Sport und Erholung  

Hier soll nur erwähnt werden, dass die mit Wirkung vom 01.01.1996 erfolgte Eingliederung 
der staatlichen Gesundheitsämter und staatlichen Veterinärämter in die Landratsämter trotz 
der staatlichen Zuschüsse unterm Strich zu Defiziten geführt hat. Nach der Kosten- und 
Leistungsrechnung errechnet sich auch für 2013 beim Gesundheitsamt ein Zuschussbedarf 
von 101.286 € und beim Veterinäramt ein Defizit von 153.031 €, obwohl hier die Kosten aus 
dem Sachgebiet 56 - zum Vollzug ihrer Aufgaben - noch nicht eingerechnet sind. 

Die Kliniken, die seit 2005 als Kommunalunternehmen (AdöR) geführt werden, wurden 
vom Landkreis mit verschiedenen Darlehen bedient. 

Insgesamt wurden bisher zinslose Darlehen i. H. v. 47.692.718 € ausgereicht und der aktu-
elle Stand beträgt 1.227.621 €. Durch diese Art der Vorfinanzierung durch den Landkreis er-
rechnen sich bei einem fiktiven Zinssatz von 4,5 bis 0,9 % Finanzierungskosten von über 7,1 
Mio. €. (S.51 a) 

Bei den verzinslichen Darlehen wurde ein Betrag von 7.660.099,55 € ausgereicht, der sich 
auf aktuell 6.680.275,18 € reduziert hat. (Tab S. 51 unten) 

Die bei Investitionsmaßnahmen vom Aufgabenträger zu erbringende Eigenbeteiligung ergab 
seit 1996 in der Summe einen Betrag von zirka 10 Mio. €. 

Einzelplan 7, Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 

Hier birgt insbesondere der Bereich der Abfallwirtschaft ein Datenmaterial, das der Erwäh-
nung bedarf. Durch die Senkung der Müllgebühren nach 2007, 2010 und zuletzt auch 2012 
haben sich die Einnahmen der Müllgebühren seit dem Vorjahr zwar wieder um 992.687 € 
reduziert. Da es den Verantwortlichen in unserem Landratsamt aber immer wieder gelingt, 
auch die Kostenstruktur noch effizienter zu gestalten, darf auch weiterhin ein kostendecken-
der Betrieb erwartet werden. Die Zahlen der folgenden Jahre werden dies vermutlich bele-
gen. Zur Freude unserer Bürger/innen kostet die 120 Liter Tonne seit 2013 nur noch 90 €, 
2006 waren hierfür noch 153 € zu zahlen.  

In unserem Landkreis mit vorwiegend ländlich strukturierten Gemeinden ist der öffentliche 
Personennahverkehr (ÖPNV) für die Menschen bekanntlich von sehr großer Bedeutung und 
es ist eine ebenso bekannte Tatsache, dass ein sinnvolles und zweckdienliches ÖPNV-Ange-
bot derzeit nicht kostendeckend realisiert werden kann. Der Fehlbetrag hat sich durch die 
Erweiterung des Angebotes von 400.000 € im Jahr 2010 bis auf 750.000 € im Jahr 2013 er-
höht. Die Aufgabenträgerschaft für die Stadtbuslinien in der Stadt Neumarkt obliegt der 
Stadt Neumarkt und wird über die Stadtwerke bewirtschaftet. 

Losgelöst von der Betrachtung von Einzelplänen darf ich nun noch einige Feststellungen aus 
dem Prüfungsbericht nennen, die innerhalb unseres Gremiums ebenfalls erörtert wurden. 

Dienstsiegel 

Bezüglich der Aufbewahrung, Bestandserfassung und Zuweisung der Berechtigung für 
Dienstsiegel wird empfohlen, die betreffenden Personen nachträglich durch Herrn Landrat 
zu ermächtigen und eine entsprechende Liste zu erstellen. 

Da beim Kommunalunternehmen „Kliniken des Landkreises Neumarkt i.d.OPf.“ nach wie 
vor das Dienstsiegel des Landkreises Neumarkt benutzt wird, sollte das vorhandene Dienst-
siegel zurück gefordert und die Beantragung eines eigenen Dienstsiegels beim Bayerischen 
Hauptmünzamt durch das Klinikum veranlasst werden.  



Gewährung von freiwilligen Leistungen aus Mitteln der Denkmalpflege 

Eine sehr intensive Erörterung im Rechnungsprüfungsausschuss löste die Gewährung von 
freiwilligen Leistungen aus Mitteln der Denkmalpflege zur Sanierung der Benediktinerabtei 
Plankstetten (Bauabschnitt I Teil II) aus. 

Dabei konnte festgestellt werden, dass sämtliche Verfahrensschritte, alle Vergabeentschei-
dungen, Sanierungsmaßnahmen und Abrechnungsunterlagen sowie der von der Stadt Ber-
ching in Zusammenarbeit mit der Benediktinerabtei erstellte Verwendungsnachweis einer 
eingehenden Prüfung durch die Regierung der Oberpfalz unterzogen wurden. Der zuständige 
Prüfer bei der Regierung der Oberpfalz erklärte auf telefonische Nachfrage, dass die Maß-
nahme „Plankstetten“ besonders intensiv geprüft wurde, weil sie sich im EU-Programm mit 
einigen zusätzlichen Prüfungsanforderungen befunden hat. Als Grundlage für den Finanzie-
rungsantrag, die Bewilligung, den Verwendungsnachweis und die Mittelzuwendung dient 
die per Satzung definierte Sanierungskulisse der Stadt Berching, in welchem die Benedikti-
nerabtei Plankstetten als außen liegendes Gebiet mit einbezogen ist. Innerhalb des Prüfungs-
ausschusses entwickelte sich die Diskussion zur Frage, wie das seitens der Stadt Berching 
konzipierte Sanierungsgebiet rechtlich zu beurteilen sei, in einer zum Teil sehr skeptischen 
Weise, die mich veranlasst, diesen Aspekt auch vor den Mitgliedern des Kreistages zu er-
wähnen.  

Da es aber seitens der Regierung beim gesamten Prüfungsvorgang keinerlei Beanstandungen 
gab, stimmte auch die Mehrheit der Mitglieder des Prüfungsausschusses dem Prüfungser-
gebnis der Regierung ohne Beanstandung zu. 

Allerdings sei der Hinwies angebracht, dass künftig in der Zusage über die Mittelge-
währung durch den Landkreis auch ein zusätzliches Prüfungsrecht für den Landkreis 
festgelegt werden soll. 

Zudem wurde in diesem Fall die Verpflichtung zur Leistung von Auszahlungen bereits 
vor Erlass des Haushaltsplanes vereinbart, nach Art. 61 Landkreisordnung dürfen 
derartige Verpflichtungen aber erst nach der Ermächtigung durch den Haushaltsplan 
eingegangen werden. 

Bestandsverzeichnis 

Beim Landkreis Neumarkt wird ein übersichtliches Bestandsverzeichnis über die bewegli-
chen Sachen geführt. Das Anlageverzeichnis für Grundstücke und Gebäude befindet sich im 
Aufbau. Auch für die Schulen wird das Bestandsverzeichnis beim Landkreis geführt. Für die 
kostenrechnenden Einrichtungen werden Anlagennachweise geführt, die die geforderten An-
gaben enthalten. 

Fahrzeugkosten 

Der Landkreis hat für die laufenden Fahrzeugkosten in den letzten 7 Jahren durchschnittlich 
327.300 € aufgewendet. Von den 21 Personenkraftwagen (Stand 28.07.2014), die dem 
Landkreis zur Verfügung stehen, sind 6 Fahrzeuge geleast. 

Der Einsatz von Elektrofahrzeugen wurde getestet. Er erwies sich jedoch nicht als sinnvoll, 
da die Reichweite noch zu kurz ist. In der Regel werden die Dienstfahrzeuge nach der 
Dienstfahrt zurückgegeben und anschließend vom nächsten Nutzer verwendet, so dass die 
verbleibende Zwischenzeit für die erforderliche Aufladung meist nicht ausreicht. 

Aus der stichprobenartigen Überprüfung der Fahrtenbücher ergaben sich Empfehlun-
gen für die künftige Handhabung, die zum Teil bereits vollzogen sind. 

Auf den Seien 78 und 79 des von Frau Morsack verfassten Berichts über die örtliche Rech-
nungsprüfung sind im Interesse einer größeren Transparenz einige Empfehlungen bezüglich 
der Buchung von Einkauf und Verkauf von Fahrzeugen, aber auch zur Regelung von dienst-
lichen Fahrten mit Privat-PKW sowie Handhabung der Fahrtenbücher aufgeführt. 



Vergleichszahlen des Innovationsringes für Sozialhilfe und Jugendhilfe 

Die im Innovationsring für die teilnehmenden Landkreise ermittelten Vergleichszahlen für 
verschiedene Leistungen wie Sozialhilfe und Jugendhilfe zeigen, dass sich die diesbezügli-
che Kostensituation im Landkreis Neumarkt verhältnismäßig günstig darstellt, allerdings mit 
der Besonderheit, dass in sämtlichen Vergleichskategorien (wie § 29 SGB XII, § 31 
SGB XII, usw.) die Fallzahlen des Landkreises Neumarkt unter dem Median liegen. (Tab S. 
87) 

Abgeschlossene Hochbaumaßnahme 

Im Jahr 2013 konnte der Umbau der Edith-Stein-Realschule Parsberg (Verbesserung des 
Brandschutzes) mit Einreichung und beanstandungsfreier Prüfung des Verwendungsnach-
weises abgeschlossen werden. Der kalkulierte Kostenrahmen von 479.000 € konnte mit 
354.000 € deutlich unterschritten werden. 

Gründe hierfür waren Massenreduzierung, starker Preiswettbewerb und eine sehr sorgfältige 
Bauleitung bzw. Überwachung. 

Beim Besuch der Baustelle zum Neubau des Willibald-Gluck-Gymnasiums, Neumarkt, am  
28. April 2015 deutete sich an, dass voraussichtlich auch hier eine intelligente und weitsich-
tige Planung zusammen mit der straffen Bauleitung zu einer sehr planungskonformen und 
kalkulationstreuen Kostenentwicklung führen wird.  

Am Beispiel des WGG lässt sich zeigen, dass über eine differenzierte Darstellung und Be-
gründung einer möglichst großen Hauptnutzfläche der Finanzierungsrahmen gesteckt wird. 
Deshalb ist es ganz entscheidend, ob es mit einer sehr gründlichen Vorbereitungs- und Pla-
nungsphase gelingt, für etwa 1000 Schüler eine HNFl von 3000 qm oder 3500 qm von der 
Schulaufsicht genehmigt zu bekommen. Mit einem angemessenen Finanzierungsspielraum 
kann dann auch eine wirtschaftlich optimale Projekt-Realisierung gelingen. 

Bei mehr als 50 Gewerken zum Neubau des WGG werden die 3 bis 5 Nachträge zirka 5,5 % 
der Maßnahmenkosten ausmachen und man bewegt sich dennoch innerhalb der Kostenbe-
rechnung, da andere Leistungspositionen dafür entfallen. Dies erscheint sehr respektabel! 
Soweit erforderlich, wurden die Änderungen im Ausschuss genehmigt. 

Die Nachträge werden sich nicht förderschädlich auswirken, da – wie erwähnt - bei einem 
Neubau nach dem Kostenrichtwert gefördert wird, der sich nach der Hauptnutzfläche richtet. 
Bei der Turnhalle wird ein fester Betrag ausbezahlt.  

Besonders erwähnenswert ist die sorgfältige Auswahl und Kontrolle der freiberuflich Täti-
gen durch die Bauverwaltung des Landratsamtes.  

Zusammenfassung: 

Der Landkreisverwaltung wird insgesamt eine sparsame und wirtschaftliche Verwendung 
der Mittel nach Maßgabe der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes bescheinigt. 

Nachdem es keine Fragen aus dem Gremium gibt, darf ich mich bei Frau Morsack ganz 
herzlich für die ausgezeichnete Zusammenarbeit bedanken, ebenso bei meinen Kollegen im 
örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss und ganz besonders Herrn Landrat Gailler und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landratsamtes für die vorbildliche Unterstützung.  

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt deshalb dem Kreistag, in einem Beschluss die 
Jahresrechnung des Landkreises für das Jahr 2013 gem. Art. 88 Abs. 3, Art. 89 Landkreis-
ordnung festzustellen und in einem weiteren Beschluss auch die Entlastung zu erteilen. 

Der Kreistag des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. beschließt, die Jahresrechnung des 
Landkreises für das Jahr 2013 gem. Art. 88 Abs. 3, Art. 89 Landkreisordnung festzu-
stellen. 

(49:0) 



Der Kreistag des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. erteilt die Entlastung für die Jahres-
rechnung 2013 für den Landkreis Neumarkt i.d.OPf. gemäß Art. 88 Abs. 3 LKrO. 

(48:0; Landrat Gailler nahm an der Abstimmung nicht teil) 

Kreisrat Bayerl und Kreisrätin Braun verlassen gegen 16.40 Uhr die Sitzung. 

8. Information über die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2008 bis 2013 durch 
den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband __________________________________________________________________________ 

Der Kreistag des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. nimmt zustimmend Kenntnis vom 
Bericht über die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2008 bis 2013 durch den 
Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband. 

(47:0) 

B) Nichtöffentlicher Teil 
 


